
 
 

Kaufleute für Büromanagement 
Gegenüberstellung der Wahlqualifikationstitel 

 
 
Für den Prüfungsbereich „Fachaufgabe in der Wahlqualifikation“ kann weiterhin die  

 Report-Variante oder die 
 Klassische Variante 

gewählt werden. Basis sind immer zwei der festgelegten Wahlqualifikationen gem. § 4 Abs. 3 der Verordnung.  
Diese wurden namentlich geändert:  
 
 

Erprobungsverordnung bis 31.07.2025: Ausbildungsverordnung ab 01.08.2025: 

1. Auftragssteuerung und –koordination 1. Auftragsprozess steuern 

2. Kaufmännische Steuerung und Kontrolle 2. Instrumente der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle  

    nutzen 

3. Kaufmännische Abläufe in kleinen und  

    mittleren Unternehmen 

3. kaufmännische Abläufe in kleinen und mittleren  

    Unternehmen gestalten und umsetzen 

4. Einkauf und Logistik 4. Einkauf und Logistikprozesse planen, koordinieren und  

    durchführen 

5. Marketing und Vertrieb  5. Marketing- und Vertriebsaktivitäten mitgestalten 

6. Personalwirtschaft 6. personalwirtschaftliche Prozesse umsetzen 

7. Assistenz und Sekretariat 7. Assistenzaufgaben übernehmen 

8. Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement 8. Öffentlichkeitsarbeit gestalten und Aufgaben des  

    Veranstaltungsmanagements übernehmen 

 
Bitte beachten: Die Wahlqualifikationen Nr. 9 und 10 wurden nicht aufgeführt, da diese Wahlqualifiaktionen für den öffentlichen 
Dienst bestimmt sind. 
 
 
 
„Fachaufgabe in der Wahlqualifikation“: 
Der § 13 wurde wie folgt im Hinblick auf die Report-Variante ergänzt (Neuerungen sind gelb dargestellt): 
 
(3) Wird die Variante nach Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe a gewählt, hat der Ausbildende zu bestätigen, dass die 
komplexen Fachaufgaben sowie die dazu erstellten Reporte vom Prüfling eigenständig im Ausbildungsbetrieb 
durchgeführt worden sind. Die Bestätigung hat ferner zu beinhalten, dass die betrieblichen Fachaufgaben so gestellt 
wurden, dass sie inhaltlich den festgelegten Wahlqualifikationen nach § 4 Absatz 3 entsprechen. Die Reporte sind 
dem Prüfungsausschuss spätestens am ersten Tag von Teil 2 der Abschlussprüfung zuzuleiten. Aus den beiden 
betrieblichen Fachaufgaben wählt der Prüfungsausschuss eine aus. 
 
 


